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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT,
KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


11.  JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 1. Juli 2011 über die Sicherheit und den Schutz der kritischen Infrastrukturen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Im Gesetz vom 1. Juli 2011 über die Sicherheit und den Schutz der kritischen Infrastrukturen wird ein Artikel 13/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 13/1 - § 1 ­ Für kritische Infrastrukturen des Energiesektors, mit Ausnahme der in Artikel 15bis des Gesetzes vom 15. April 1994 über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderalagentur für Nuklearkontrolle erwähnten kritischen Infrastrukturen, führt der Betreiber einer kritischen Infrastruktur jährlich und auf seine Kosten ein internes Audit der im SPB enthaltenen Sicherheitsmaßnahmen durch.

Der in § 1 erwähnte Betreiber einer kritischen Infrastruktur übermittelt dem vom König bestimmten Inspektionsdienst der sektorspezifischen Behörde Berichte über interne Audits binnen dreißig Tagen nach Abschluss des internen Audits.

§ 2 ­ Der in § 1 erwähnte Betreiber einer kritischen Infrastruktur lässt mindestens alle drei Jahre und auf seine Kosten ein externes Audit durch eine von der nationalen Akkreditierungsbehörde akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle oder durch eine Stelle, die die Akkreditierungsvereinbarungen der "European Cooperation for Accreditation" gegengezeichnet hat, durchführen.

Der in § 1 erwähnte Betreiber einer kritischen Infrastruktur übermittelt dem vom König bestimmten Inspektionsdienst der sektorspezifischen Behörde Berichte über externe Audits binnen dreißig Tagen nach Eingang der Auditberichte.

§ 3 ­ Der in § 1 erwähnte Betreiber einer kritischen Infrastruktur führt sein erstes internes Audit spätestens drei Monate nach der Erstellung seines SPB durch. Er führt sein erstes externes Audit spätestens zwölf Monate nach der Durchführung seines ersten internen Audits durch.

§ 4 ­ Das in § 2 erwähnte externe Audit kann mit dem in § 1 erwähnten internen Audit gleichgesetzt werden."


Art. 3 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 13/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 13/2 - § 1 ­ Der König kann für kritische Infrastrukturen des Energiesektors, mit Ausnahme der in Artikel 15bis des Gesetzes vom 15. April 1994 über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderalagentur für Nuklearkontrolle erwähnten kritischen Infrastrukturen, Folgendes bestimmen:

1. die allgemeinen Akkreditierungsbedingungen für die Konformitätsbewertungsstellen,

2. die zusätzlichen sektorspezifischen Anforderungen, denen die Konformitätsbewertungsstelle unterliegen kann,

3. die für das interne Audit geltenden Regeln,

4. die für das externe Audit geltenden Regeln,

5. die Voraussetzungen für jede Anerkennung, die die sektorspezifische Behörde einer Konformitätsbewertungsstelle erteilt.

§ 2 ­ Für die in § 1 erwähnten kritischen Infrastrukturen ist die Liste der akkreditierten oder anerkannten Konformitätsbewertungsstellen bei der sektorspezifischen Behörde verfügbar, die sie fortschreibt."


Art. 4 - Artikel 24 § 2 desselben Gesetzes wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Unbeschadet des Artikels 15bis des Gesetzes vom 15. April 1994 über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderalagentur für Nuklearkontrolle wird die Generaldirektion Energie als Inspektionsdienst bestimmt, der mit der Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse für den Energiesektor beauftragt ist. Zur Ausführung der ihr durch vorliegendes Gesetz anvertrauten Aufgaben kann die Generaldirektion Energie externe Dienstleister mit der Ausführung genau festgelegter Aufgaben betrauen oder sich von solchen Dienstleistern beistehen lassen. Der König legt die Bedingungen und die zusätzlichen Regeln für die Inanspruchnahme externer Dienstleister bei der Ausführung der der Generaldirektion Energie anvertrauten Aufgaben fest."




Art. 5 - Artikel 2 tritt am ersten Tag des zwölften Monats nach dem Monat seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 11. Juni 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

